
  
Anwalt für Strafrecht: Raub/Räuberische Erpressung

  

Der für einen Raub oder eine räuberische Erpressung notwendige Finalzusammenhang entfällt dann nicht,
wenn der Vorsatz des Beschuldigten sich von Anfang an auf Geld bezieht und er nur einen deutlich
geringeren Betrag erbeutet, als ursprünglich beabsichtigt.

  

Der Bundesgerichthof befasste sich in seinem Urteil vom 17. Juli 2019 (637/18) damit, ob der
Finalzusammenhang dann entfällt, wenn ein Beschuldigter deutlich weniger Geld erbeutet als eigentlich
vorgesehen. Die Strafbarkeit wegen Raubes oder räuberischer Erpressung setzt einen finalen
Zusammenhang zwischen Gewalt bzw. qualifizierter Drohung und Wegnahme bzw. Hingabe der Sache
voraus. An einer solchen Verknüpfung fehlt es, wenn der Beschuldigte den Raub-/Erpressungsvorsatz erst
nach Abschluss dieser Handlung fasst. Unter bestimmten Umständen entfällt der Finalzusammenhang,
wenn der Beschuldigte einen bestimmten Gegenstand erbeuten will und es im weiteren Verlauf zur
Wegnahme oder Herausgabe einer ganz anderen Sache kommt. Die Beschuldigten, in dem Urteil des
BGHs zugrunde liegenden Sachverhalt, beabsichtigten einen Tresor samt dessen angeblichen Inhalt von
300.000 – 600.000 € Bargeld zu entwenden. Im Zuge des gewaltsamen Eindringens in das Haus der
Betroffenen durch die Beschuldigten, händigte die Betroffene den Beschuldigten 50 € aus ihrem
Geldbeutel aus. Nach dem erfolglosen Aufsuchen des Tresors verließen die Beschuldigten das Haus wieder
mitsamt der 50 €. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs lag ein Finalzusammenhang zwischen dem
gewaltsamen Eindringen der Beschuldigten und der Wegnahme der 50 € vor. Der Raubvorsatz der
Beschuldigten bestand von Anfang an und bezog sich auf Geld. Es stellt daher eine lediglich unerhebliche
Abweichung vom Tatplan dar und hält sich innerhalb der Grenzen des nach allgemeiner Lebenserfahrung
und aus Tätersicht Voraussehbaren, dass der Beschuldigte lediglich 50 € mitnahm.
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